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Göddecke Rechtsanwälte: Capital empfiehlt KANZLEI GÖDDECKE im Anwaltskompass 
 
Versierte Fachleute für die zehn wichtigsten Rechtsgebiete hat die Redaktion der Zeitschrift 
CAPITAL in einem Anwaltskompass zusammen gestellt und nach Regionen in Deutschland sor-
tiert. Grundlage dieser Auswahl waren Recherchen bei renommierten Anwälten und Verbänden, 
auch wurden wegweisende Urteile berücksichtigt. 
 
In der Region Rhein / Ruhr wird die KANZLEI GÖDDECKE neben zwei weiteren Experten im Be-
reich Bank- und Kapitalmarktrecht hervorgehoben. Bei Falschberatung durch eine Bank oder Fal-
len am grauen Kapitalmarkt ist die Fachkompetenz des Anwalts wichtiger als die geografische 
Nähe begründet das Wirtschaftsmagazin die getroffene Wahl.  
 
Ein Beratungsgespräch durch einem Anwalt bringt für den besorgten Investor in seiner konkreten 
Situation Rechtssicherheit. Außerdem kann er erfahren, welche Schritte sich wirklich lohnen, um 
Verluste wieder rückgängig zu machen und eventuell erhaltene Steuervorteile nicht zu gefährden. 
 

STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Acht Anwälte sind derzeit hauptsächlich im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht tätig. Im Bereich 
geschlossener Fonds (z. B. Immobilien- und Filmfonds), stiller Beteiligungen, Vermögensverwal-
tungen und Finanzierungsproblemen sowie Sanierungen wird Anlegern und Bankkunden Unters-
tützung angeboten. Die KANZLEI GÖDDECKE wurde bereits 1995 gegründet, Hartmut Göddecke 
ist seit 1999 auch Fachanwalt für Steuerrecht. 
 
Quelle: eigener Bericht, Capital 2008 
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